
Aufnahmeantrag 

Sporttauch-Club Leonberg e.V.
Postfach 17 04
71207 Leonberg

* optionale / freiwillige Angaben

Name / Vorname:

Straße / Hausnummer:

PLZ / Ort:

Geb. am:

Geburtsort: *

Telefon privat:

Mobil:

Email privat:

VDST-Werbung:       JA         NEIN

VDST-Verbandszeitschrift:       JA         NEIN

VDST-Taucherpass-Nr.:  (wenn vorhanden)

Letzte tauchsportärztliche Untersuchung:

Qualifikation:

Qualifikation erreicht am:

Verband:

Sonstige Brevets:

IBAN: (z.B. DE…)

BIC:

Kontoinhaber:

Bank:

Nach offizieller Aufnahme in den Sporttauch-Club Leonberg e.V. erhalten Sie eine 
Einwilligungserklärung für das SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren.

Aufnahmegebühren und Mitgliedsbeiträge (Stand: 01.01.2025)
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Passbild

Wird vom Vorstand ausgefüllt: Mitglied-Nr.:

          Aufnahmedatum:

Gebersheim, 

Antrag angenommen:  Datum u. Unterschrift 



Aufnahmeantrag 

X
Mitgliedsart 
(zutreffendes bitte ankreuzen)

Aufnahmegebühr 
(einmalig)

Mitgliedsbeitrag  
(jährlich)

Erwachsene 100,- € 90,- €

Erwachsene mit doppelter Mitgliedschaft im VDST 100,- € 65,- €

Erwachsene Partner in häuslicher Gemeinschaft 100,- € 65,- €

Ab d. vollendeten 65. Lebensjahr auf Antrag   50,- € 65,- €

Schüler und Studenten im Alter von 18 bis 25 Jahren   50,- € 65,- €

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren     0,- € 60,- €

Ab dem 2. Kind/Jugendlichen unter 18 Jahren     0,- € 50,- €

Fördermitglied (passiv)     0,- € 25,- €

 

 Mit  meinem  Antrag  erkenne  ich  die  Vereinssatzung  des  Sporttauch-Club  Leonberg  e.V.  (STL),  die 
Beitragsordnung sowie die Regeln des Tauchbetriebs ausdrücklich an. Außerdem ist mir bekannt, dass ich 
ohne gültige, tauchärztliche Untersuchung keine Ausbildung mit Presslufttauchgerät oder ähnlichem erhalten 
kann, sowie eine Teilnahme am Training ausgeschlossen ist. 

 Kinder  und  Jugendliche  unter  18  Jahren  können  nur  die  Mitgliedschaft  erwerben,  wenn  eine 
Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertreter vorliegt. 

 Meine Mitgliedschaft  beginnt  mit  der  schriftlichen Zustimmung des Vorstandes für  3  Monate  zur  Probe. 
Innerhalb dieser Zeit kann ich oder der STL ohne Angabe von Gründen auf eine Mitgliedschaft verzichten. 
Die Mitgliedschaft muss dann zum Ende des Kalendermonats mit einmonatiger Kündigungsfrist gekündigt 
werden. Bereits entrichtete Gebühren oder Beiträge können nicht zurückerstattet werden, auch nicht anteilig. 

 Die Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeitrag werden mit Beginn der Probezeit fällig. Erfolgt die Aufnahme 
vor  dem  01.09.  eines  Jahres,  ist  der  volle  Beitrag  zu  entrichten.  Ab  dem  01.09.  der  halbe  Beitrag.  
Beitragsjahr ist das Kalenderjahr. Der Beitrag wird am Jahresanfang fällig.

 Die Bezahlung der Gebühren und Beiträge ist nur per SEPA-Lastschriftverfahren möglich. Hierfür wird keine 
gesonderte  Rechnung  versandt.  Änderungen  meiner  Anschrift  und  Bankverbindung  werden  von  mir 
unverzüglich, schriftlich dem Vorstand mitgeteilt.

 Mir ist bekannt, dass meine Daten in einer elektronischen Mitgliederdatei gespeichert werden. Zum Zwecke 
der Mitgliederverwaltung, Beitragsverbuchung und zur Erlangung des Versicherungsschutzes werden diese - 
soweit  notwendig  -  auch  dem  Verband  Deutscher  Sporttaucher  (VDST)  und  dem  Württembergischen 
Landesverband für Sporttaucher e.V. (WLT) mitgeteilt. Ferner ist mir bekannt, dass in Veröffentlichungen des 
STL  (Clubzeitung,  Homepage,  usw.)  Namensnennungen  und  Abbildungen  von  Mitgliedern  und 
Veranstaltungsteilnehmern  erfolgen  können.  Einzelheiten  zur  Datenschutzordnung  für  Tauchvereine 
liegen diesem Aufnahmeantrag bei.

Ich bin mit den o.g. Bedingungen einverstanden und beantrage hiermit die Aufnahme 
in den Sporttauch-Club Leonberg e.V.

Ort / Datum: Unterschrift: Mitglied

Ort / Datum: Unterschrift: gesetzliche Vertreter (bei Minderjährigen)

Anlagen: 1 Passbild, Attest der tauchsportärztlichen Untersuchung
Datenschutzordnung für Tauchvereine
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Aufnahmeantrag 

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seinen Namen, Adresse, Geburtstag, Telefon, Mailadresse, 
Tauchqualifikation und seine Bankverbindung auf. Von minderjährigen Mitgliedern werden zusätzlich Namen und 
Kontaktdaten der Sorgeberechtigten aufgenommen.
Diese Informationen werden (in dem vereinseigenen EDV-System) in den EDV Systemen des ersten und zweiten 
Vorsitzenden und des Kassenwarts gespeichert.
Die allgemein gültigen Datenschutzverordnungen und Datenschutzgesetze finden Anwendung. Die 
personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
Kenntnisnahme Dritter geschützt.
Bei der Durchführung von Seminaren, erhalten die beteiligten Tauchlehrer und Übungsleiter nur die persönlichen 
Daten, die zur Durchführung des Seminars unerlässlich sind, die Daten sind Zweckgebunden und werden nach 
dem Seminar gelöscht.
Der Verein führt eine Übersicht, wer aus welchem Grund Mitgliedsdaten bekommen hat. 
Jedes Mitglied hat das Recht zur erfahren, wer aus welchem Grund seine Daten bekommen hat. Alle Mitglieder, 
die Zugang zu persönlichen Daten haben, werden jährlich auf das Datengeheimnis belehrt.
Bei Austritt aus dem Verein, werden die Daten zeitnahe gelöscht. Daten, welche die Kassenverwaltung betreffen, 
werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen 10 Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts 
aufbewahrt.
Als Mitglied des VDST (Verband Deutscher Sporttaucher), WLT (Württembergischen Landesverband für 
Sporttaucher e.V.) und des WLSB (Württembergischer Landessportbund e.V.) ist der Verein verpflichtet, jährlich 
seine Mitglieder an den Verband zu melden. Zweckgebunden werden dabei Name, Adresse und Alter übermittelt. 
Bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z.B. Vorstandsmitglieder) auch Telefonnummer, Mailadresse sowie 
ihre Funktion im Verein.
Der VDST hat eine Tauch-Unfall, Tauch-Haftpflicht und Auslandsreisekrankenversicherung in Verbindung mit 
einer medizinischen Taucherarzt-Hotline, zugunsten seiner ordentlichen Mitglieder abgeschlossen.
Die Daten der Versicherten werden an die Versicherungsgesellschaften (Gerling Konzern und Globale 
Krankenversicherung) übermittelt. Diese Daten werden auch von den Versicherungsgesellschaften vertraulich im 
Sinne des §203 StGB behandelt und nicht Dritten zur Auswertung zur Verfügung gestellt.

Tauchabschlüsse und Brevet, die ein VDST-Zertifikat beinhalten, werden vom VDST verwaltet, damit z.B. bei 
Verlust des Taucherpasses eine Neuausstellung möglich ist. Auch die dafür erforderlichen persönlichen Daten 
müssen dem VDST übermittelt werden.

Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich intern nur 
verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszwecks nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die 
betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegen steht.
Der Verein informiert die Tagespresse über besondere Ereignisse, solche Informationen werden überdies auf der 
Internetseite des Vereins veröffentlicht.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Daten im Internet auch in Staaten ohne Datenschutz gelesen 
werden können.
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im 
Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen.
Personenbezogene Daten oder Fotos des widersprechenden Mitglieds werden von der Homepage des Vereins 
entfernt.

Zur Förderung des Vereinslebens, z.B. der Absprache von Tauchausfahrten, können sich die Mitglieder in der 
eigens dafür eingerichteten WhatsApp-Gruppe (STL Tauchpartner) vom 1. Vorstand hinzufügen lassen. Ein 
Austritt aus dieser Gruppe kann vom Mitglied selbstständig durchgeführt werden.

Wird die Verwaltung der Mitgliederdaten von einem Funktionsträger auf einen Nachfolger übertragen, wird dafür 
gesorgt, dass sämtliche Mitgliederdaten übergeben werden und keine Kopien beim bisherigen Funktionsträger 
verbleiben.
Es wird dafür Sorge getragen, dass keine Daten auf Grund unzureichender Datensicherungen verloren gehen. 
Hierzu werden in regelmäßigen Abständen sowie nach Änderungen im Datenbestand Sicherungskopien 
angefertigt.
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